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Hepatitis B-Virusübertragung in Verbindung mit einer mobilen Zahnklinik,  
West Virginia, 2009
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Es ist seit langem bekannt, dass ei-
ne Reihe von Infektionskrankhei-

ten durch zahnärztliche Behandlungen 
übertragen werden kann [2]. Insbeson-
dere Infektionen durch Viren stellen für 
das gesamte Personal der Zahnarztpraxis 
ein gegenüber der Durchschnittsbevöl-
kerung deutlich erhöhtes Gesundheits-
risiko dar. Darüber hinaus besteht bei 
der zahnärztlichen Behandlung die 
Möglichkeit, dass Viren von Patient zu 
Patient oder auch vom Personal auf Pa-
tienten übertragen werden [2]. Die Kau-
salzusammenhänge von zahnärztlicher 
Behandlung und Infektion können we-
gen der oft langen Inkubationszeiten 
(für Hepatitis B z.B. 60–120 Tage [1]) 
nicht immer sicher festgestellt werden. 
Da außerdem die Infektionsgefahr 
durch die umfangreichen Hygienemaß-
nahmen und der Möglichkeiten der Pro-
phylaxe durch aktive Immunisierung 
(Impfung gegen Hepatitis B) drastisch re-
duziert wurde, ist die Sensibilität der 
Zahnärzteschaft gegenüber den Risiken 
einer Hepatitis B-Infektion deutlich ge-
sunken. Dass trotzdem ein reales Infekti-
onsrisiko besteht, zeigen die Autoren 
dieses Beitrags durch die Schilderung 
folgender Begebenheiten:

Im Sommer 2009 wurde auf Initiative 
einer Wohltätigkeitsorganisation in einer 
Schule in West Virginia, USA, eine portab-
le Zahnklinik temporär installiert. In die-
ser Klinik wurden von zahnmedizi-
nischem Fachpersonal, Zahnmedizinstu-
denten und freiwilligen Helfern über 
1100 erwachsene Patienten kostenlos be-
handelt. Einige Wochen später erzählte 
ein in dieser Region praktizierender Arzt 
einem seiner Patienten, der in dieser mo-
bilen Zahnklinik behandelt worden war, 
dass im Umfeld des Hilfsprojekts Fälle 
von Hepatitis-Infektionen aufgetreten sei-
en. Der Patient wandte sich mit dieser In-
formation an das „Department of Health 
and Human Resources“ des Staats West 

Virginia. Diese Behörde leitete umfang-
reiche Untersuchungen ein. Durch Ana-
lysen von Behandlungsakten, durch Fra-
gebögen, Laboranalysen und Interviews 
wurde festgestellt, dass im November 
desselben Jahres, ca. 4 Monate nach der 
Hilfsaktion, 3 der Patienten und 2 Frei-
willige akut an Hepatitis B erkrankt wa-
ren. Bei allen 3 Patienten waren in der 
mobilen Zahnklinik Extraktionen durch-
geführt worden. Keiner der Betroffenen 
war gegen Hepatitis B geimpft gewesen. 
Die Ergebnisse der genetischen Analyse 

der Viren wiesen darauf hin, dass alle Er-
reger einen gemeinsamen Ursprung hat-
ten. Die Autoren rekonstruierten, dass 
die Übertragung des Virus mit höchster 
Wahrscheinlichkeit in der mobilen Kli-
nik erfolgt war. Sie weisen auf die Schwie-
rigkeiten hin, kausale Zusammenhänge 
zwischen den Behandlungen und den 
viele Wochen später festgestellten Infek-
tionen sicher nachzuweisen. Außerdem 
gehen sie auf die Risiken der Einbindung 
von freiwilligen, oft ungenügend ge-
schulten Helfern in humanitäre Hilfs-
aktionen ein und geben praxisorientierte 
Anregungen zur Prävention und Infekti-
onsprophylaxe.  

H. Tschernitschek, Hannover 
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